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17. Juli 2024 
 

 
Stellungnahme der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF)  

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 
für das zweite Jahressteuergesetz 2024  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit großer Besorgnis nehmen wir zur Kenntnis, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts im aktuellen Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 nicht 
ausreichend berücksichtigt wird. Diese Reform ist essenziell, um die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in Deutschland in ihrer Rolle zu stärken und zu schützen, wie sie das Grundgesetz 
und das europäische Primärrecht vorsehen. In dieser Stellungnahme werden wir zum einen auf die 
konkreten Vorschläge des Referentenentwurfes des JStG 2024 II zur gelegentlichen 
tagespolitischen Betätigung sowie die zeitnahe Mittelverwendung eingehen und im dritten Teil die 
notwenigen umfassenderen Reform – auch zur Umsetzung des Koalitionsvertrages – beschreiben.  
 
Die Bedeutung der Zivilgesellschaft in der politischen Willensbildung 
Das Grundgesetz räumt neben den Parteien auch den zivilgesellschaftlichen Organisationen einen 
Platz in der politischen Willensbildung ein. Gem. Art. 9 und Art. 21 GG sowie nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind auch Bürger*innen sowie Verbände, Gruppen 
und Vereinigungen dazu berufen, auf die politische Meinungs- und Willensbildung einzuwirken (vgl. 
BVerfGE 85, 264 (284)). Auch auf EU-Ebene ist die Rolle der Zivilgesellschaft als Schlüsselakteurin 
für die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten anerkannt (Art. 11 EUV). 
Dennoch wird die Entwicklung einer politisch aktiveren Zivilgesellschaft und ihre demokratische 
Wirksamkeit in Deutschland durch das veraltete und restriktiv ausgelegte Gemeinnützigkeitsrecht 
erheblich gehemmt. Die zunehmende Rechtsunsicherheit und die restriktive Auslegung durch 
Finanzverwaltung und -rechtsprechung belasten die demokratische Kultur und bedrohen viele 
Organisationen akut in ihrer Existenz. 
 

1. Kommentierung JStG-E 2024 II - § 58 Nr. 11. 
 
§ 58 wird wie folgt geändert: 
„11. eine steuerbegünstigte Körperschaft außerhalb ihrer Satzungszwecke gelegentlich 
zu tagespolitischen Themen Stellung nimmt.“ 

Wir begrüßen die im Entwurf enthaltenen Regelungen, die unsere Anliegen berücksichtigen und 
klarstellen, dass steuerbegünstigte Körperschaften sich gelegentlich zu tagespolitischen Themen 
äußern dürfen, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden. Diese Ergänzung unterstützt das wichtige 
demokratische Engagement von gemeinnützigen Körperschaften und schafft eine Norm, die über 
die bisherige Verwaltungsregelung hinausgeht. 
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Einschränkungen und Grenzen 

Jedoch möchten wir ausdrücklich auf eine erhebliche Schwachstelle in der Begründung des 
Entwurfs hinweisen. Dort heißt es: „Unter diesen Voraussetzungen kann es auch noch unschädlich 
sein, wenn es aufgrund eines besonderen Anlasses zu wiederholten Äußerungen über einen 
Zeitraum von mehreren Wochen kommt.“ 

Diese Formulierung führt zu erheblicher rechtlicher Unsicherheit. Der Operator „kann unschädlich 
sein“ impliziert eine unklare Rechtslage und lässt viel Raum für Interpretationen. Gemeinnützige 
Körperschaften benötigen jedoch klare und eindeutige Regelungen, um ihre Arbeit planen und 
durchführen zu können, ohne ständig rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. 

Praktische Auswirkungen 

Die Einschränkung auf „mehrere Wochen“ stellt de facto eine Begrenzung dar, die gemeinnützige 
Organisationen in ihrer Arbeit erheblich einschränkt. Themen wie Rechtsradikalismus oder 
Antisemitismus erfordern oft eine intensive Auseinandersetzung, die sich über mehrere Monate 
erstrecken kann. Eine Beschränkung auf „mehrere Wochen“ verhindert effektiv eine nachhaltige 
Beschäftigung mit diesen wichtigen gesellschaftlichen Themen. 

Forderung nach Klarstellung 

Wir fordern daher eine deutliche Klarstellung und Ausweitung der Regelung. Es muss 
unmissverständlich festgelegt werden, dass gemeinnützige Organisationen auch über einen 
mittelfristigen Zeitraum zu relevanten tagespolitischen Themen Stellung beziehen dürfen, ohne 
ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden. Die Formulierung sollte so angepasst werden, dass rechtliche 
Unsicherheiten vermieden werden und eine relevante  Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Themen ermöglicht wird. 

2. Kommentierung JStG-E 2024 II – AO § 55 Abs. 1 Nr. 5. 
 
JStG 2024 II soll die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung bei steuerbegünstigten Körperschaften 
gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO abgeschafft werden. Diese Änderung beinhaltet auch die Aufhebung der 
differenzierten Regelungen zur Rücklagen- und Vermögensbildung in § 62 AO, was zu erheblichen 
Unsicherheiten und zukünftigen führt.  
 
Es besteht die Gefahr, dass durch diese Änderung und eine mögliche zukünftige 
Umwandlungsoption von gemeinnütziger Körperschaft in eine kommerziell orientierte 
Gesellschaftsform Steuerschlupflöcher entstehen oder diese Option zukünftig deutlich erschwert 
wird. In der Praxis hat die Abschaffung der zeitnahen Mittelverwendung bei kleinen Vereinen 
bereits zu Unsicherheit geführt, obwohl sie zunächst wie eine bürokratische Erleichterung 
erscheint. Der bisher geltende Grundsatz bot steuerbegünstigten Körperschaften rechtssichere 
Leitlinien für die Vermögensbildung. Die Änderungen werfen nun Fragen auf, wie die 
Mittelverwendung zukünftig gehandhabt werden soll, und fordern möglicherweise neue, detaillierte 
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Regelungen in den Satzungen der Körperschaften. Eine erneute Überprüfung und Überarbeitung 
des Entwurfs ist daher dringend geboten. 
 

3. Dringlichkeit der umfassenden Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
Das Gemeinnützigkeitsrecht, verankert in der Abgabenordnung (AO), definiert, welche 
Organisationen von den Finanzämtern als gemeinnützig anerkannt werden und welche 
Begünstigungen ihnen dadurch zustehen. Diese Begünstigungen, wie steuerliche Entlastungen und 
die Abzugsfähigkeit von Spenden sowie die Gemeinnützigkeit als Voraussetzung für den Zugang zu 
staatlichen Förderungen, sind für viele zivilgesellschaftliche Organisationen überlebenswichtig. 
Politische Betätigung und die Einmischung in öffentliche Debatten werden derzeit als schädlich für 
die Gemeinnützigkeit angesehen. Diese Einschränkungen widersprechen der Rolle der 
Zivilgesellschaft, wie sie im Grundgesetz vorgesehen ist, und untergraben eine vielfältige und 
widerstandsfähige Demokratie. Die Rechtsunsicherheit, insbesondere nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zur globalisierungskritischen Organisation Attac, hat die Situation weiter 
verschärft. 
 
Notwendige Maßnahmen zur Stärkung der Zivilgesellschaft 
Eine zeitnahe Lösung sollte mindestens die folgenden Punkte umfassen: 

1. Schaffung neuer gemeinnütziger Zwecke: Wichtige Anliegen wie das Engagement für 
Grund- und Menschenrechte sowie soziale Gerechtigkeit müssen als gemeinnützige Zwe-
cke anerkannt und abgesichert werden. 

2. Klarstellung zur politischen Betätigung: Es muss klargestellt werden, dass politische Mit-
tel zur Erreichung gemeinnütziger Zwecke nicht im Umfang beschränkt sein dürfen. Eine 
Begrenzung des Umfangs der politischen Betätigung gemeinnütziger Körperschaften ins-
besondere zur Erreichung der satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke ist verfassungs-
rechtlich nicht geboten. Im Gegenteil: Politische Parteien haben kein verfassungsrechtliches 
Monopol für die Teilhabe an der öffentlichen Willensbildung, die das Grundgesetz gem. Art. 
9 und 21 auch der Zivilgesellschaft zuweist (vgl. BVerfG, Urteil vom 09. April 1992 - 2 BvE 
2/89). Die politische Betätigung gemeinnütziger Körperschaften führt nicht zu einer verfas-
sungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung im Verhältnis zu politischen Parteien. Die 
Teilhabe politischer Parteien an der öffentlichen Willensbildung vollzieht sich in erster Linie 
durch die Teilnahme an Wahlen und damit grundsätzlich anders als die Verfolgung abge-
grenzter gemeinnütziger Zwecke mit politischen Mitteln, sodass eine unterschiedliche Be-
handlung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. 

 
Darüber hinaus ist eine umfassende Reform des Gemeinnützigkeitsrechts notwendig, um 
systematische Schwächen zu beseitigen. Dazu gehören: 

• Abschaffung der Beweislastumkehr in der Verfassungsschutzklausel: Organisationen 
sollten nicht aufgrund einer Erwähnung im Verfassungsschutzbericht automatisch ihre Ge-
meinnützigkeit verlieren. 

• Stärkung der europaweiten Zusammenarbeit: Gemeinnützige Organisationen müssen in 
ihrer internationalen und europäischen Zusammenarbeit gestärkt werden. 

• Erweiterung des Katalogs förderungswürdiger Zwecke: Der Katalog sollte das tatsäch-
lich vorhandene zivilgesellschaftliche Engagement umfassen und Themen wie die Förde-
rung der demokratischen Teilhabe und Diskriminierungsbekämpfung einbeziehen. 
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Gesetzesentwurf der GFF  
Wir möchten in diesem Zusammenhang auf unseren umfassenden Gesetzesentwurf zur Stärkung 
der Demokratie hinweisen, der detaillierte Vorschläge für die notwendigen Reformen des 
Gemeinnützigkeitsrechts enthält. Der Entwurf kann unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://freiheitsrechte.org/uploads/publications/Demokratie/2021-Entwurf-
Demokratiestaerkungsgesetz.pdf  
Eine Zusammenfassung der Kernpunkte des Entwurfs ist diesem Schreiben beigefügt. 
 
Die versprochene Reform des Gemeinnützigkeitsrechts im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2024 
muss dringend umgesetzt werden. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland spielen 
eine unerlässliche Rolle in unserer Demokratie und müssen durch ein modernes, klares und 
unterstützendes Gemeinnützigkeitsrecht geschützt und gefördert werden. Nur so kann die 
demokratische Kultur in der Bundesrepublik Deutschland gestärkt und die Entwicklung einer 
aktiven und politisch engagierten Zivilgesellschaft gesichert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kai Dittmann  
 
Leiter Politik der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. 
 
 
Anhang: Zusammenfassung der Kernpunkte des Entwurfs zum Demokratiestärkungsgesetz 

https://freiheitsrechte.org/uploads/publications/Demokratie/2021-Entwurf-Demokratiestaerkungsgesetz.pdf
https://freiheitsrechte.org/uploads/publications/Demokratie/2021-Entwurf-Demokratiestaerkungsgesetz.pdf
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I. KLARSTELLUNG ZUR 
POLITISCHEN  
BETÄTIGUNG

Neuer Paragraf § 52 Abs. 3 AO:

(3) Gemeinnützige Zwecke werden auch dann nach Absatz 1 Satz 1 verfolgt, wenn eine Körperschaft sie aus-

schließlich oder überwiegend durch die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die öffentliche 

Meinung fördert.

• Damit wird der Rechtsunsicherheit, die zu einer Entpolitisierung und Selbstzensur zivilgesellschaftlicher 

Organisationen geführt hat, ein Ende gesetzt.  

• Politische Betätigung umfasst insbesondere die kritische öffentliche Information und Diskussion, um ein 

nach § 52 Absatz 2 AO begünstigtes Anliegen der Öffentlichkeit und/oder Politik nahezubringen.  

• Verfassungsrechtlich ist eine Eingrenzung politischer Betätigung von zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen nicht geboten. Dies ist insbesondere nicht der Fall, wenn zusätzliche Transparenzanforderungen die 

finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen hinreichend offenlegen. (s. u.) 
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II. VORSCHLAG ZUR  
ERGÄNZUNG DES  
ZWECKEKATALOGS  
§ 52 ABS. 2 AO

Zur Klarstellung sollten als Zwecke ergänzt werden:

a) Die Förderung der demokratischen Teilhabe 

 Ein zeitgemäßes Verständnis von politischer Bildung umfasst die Förderung von politischer Handlungs-

fähigkeit und von partizipativem gesellschaftspolitischem Handeln. Demokratische Teilhabe zivilgesell-

schaftlicher Organisationen ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. 

b) Die Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der nationalen und internationalen Grund- und 

Menschenrechte

 Der Einsatz für Menschenrechte und Anti-Diskriminierung muss als förderungswürdig anerkannt wer-

den, denn diese stellen für unsere Demokratie fundamentale Werte dar. 

c) Die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus sowie von Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts und sexueller Orientierung, eines Merkmals der Behinderung und des sozialen Status 

sowie von jeglicher ausdrücklich verbotener Diskriminierung und gruppenbezogener Menschen-

feindlichkeit

 Gerade zivilgesellschaftliche Organisationen und andere gemeinnützige Körperschaften, die sich selbst-

los für Grund- und Menschenrechte und gegen Hass und Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus, Anti-

semitismus und andere Formen von Diskriminierung einsetzen, sind ein Pfeiler einer demokratischen 

und friedlichen Gesellschaft.

d) Die Förderung des Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Förderung der 

Durchsetzung des Sozialstaatsgebots und der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen

 Die Förderung der sozialen Gerechtigkeit kommt im besonderen Maße der Allgemeinheit zugute. Un-

gleichheit in Vermögen und in Einkommen – aber auch in Bildung, Gesundheit und sozialer Absicherung 

– nimmt stetig zu und wird durch die Covid-19-Pandemie drastisch verstärkt. 

e) Der gemeinnützige Journalismus

 Non-Profit-Journalismus stellt neben den öffentlich-rechtlichen und privaten Medien zunehmend eine 

wichtige Säule zur Erhaltung der Meinungs- und Medienvielfalt sowie der medialen Grundversorgung in 

Deutschland dar. Als „dritte Säule“ ergänzt die mediale Grundversorgung durch die Zivilgesellschaft das 

duale System.
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III. ERMÖGLICHUNG  
DEMOKRATISCHEN  
ENGAGEMENTS ZU  
ANDEREN  
GEMEINNÜTZIGEN  
ZWECKEN UND ZUR  
TAGESPOLITIK

Einführung einer „de-minimis-Klausel“ (oder Demokratieklausel) in § 58 Nr. 11 AO 

• Ziel dieser Regelung ist es, steuerbegünstigten Körperschaften zu ermöglichen gelegentlich auch zu 

anderen als ihren satzungsmäßigen Zwecken tätig zu werden. Tagesaktuelle Geschehnisse wie Natur-

katastrophen können wichtige Anlässe für zivilgesellschaftliche Organisationen sein, sich kurzfristig 

äußern und Stellung beziehen zu wollen, obwohl die Thematik nicht unter die in der Satzung angegebe-

nen Zwecke fällt. 

• Nach der bisherigen Rechtslage sind gemeinnützige Körperschaften daran gehindert sich zu allgemein 

anerkannten Zwecken spontan und zeitlich begrenzt zu engagieren, weil sie diese nicht in ihrer Satzung 

angeben hatten und kurzfristige Satzungsänderungen nicht möglich sind.
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IV. ABSCHAFFUNG DER 
BEWEISLASTUMKEHR 
IN DER VERFASSUNGS-
SCHUTZKLAUSEL UND 
WIEDERHERSTELLUNG 
DES RECHTSSCHUTZES

Die Umkehr der Beweislast in Bezug auf vermeintlich verfassungsfeindliche Bestrebungen einer 

Körperschaft im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes wird aus § 52 Absatz 3 AO 

gestrichen. Entsprechend wird die Zentralisierung dieser Daten aus § 5 Absatz 1 Nr. 47 lit. d) FVG ge-

strichen.

• Grundsätzlich gilt: Der Staat darf keine Vereine mittelbar fördern, die Grund- und Menschenrechte 

infrage stellen, indem sie zum Beispiel mit ihren Aktivitäten menschenverachtende, rassistische oder 

antisemitische Ziele verfolgen oder eine solche Haltung in ihrer Satzung zum Ausdruck bringen. Dieses 

legitime Ziel ist im bisherigen Gemeinnützigkeitsrecht jedoch problematisch geregelt.

• Eine Erwähnung im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder Länder führt quasi automatisch zur 

Aberkennung der Gemeinnützigkeit – obwohl die Grundlagen einer solchen Erwähnung oft genug im 

Dunkeln liegen, keine Begründung notwendig ist und ein Rechtsschutz gegen eine fehlerhafte Erwäh-

nung nur schwer möglich ist. 

• Die Streichung der Beweislastumkehr stellt damit den in einem Rechtsstaat gebotenen Rechtsschutz 

wieder her.

• Zum Zwecke der Beweisführung kann sich die Finanzbehörde weiterhin der öffentlichen Verfassungs-

schutzberichte bedienen sowie im Rahmen des § 92 AO weitere Auskünfte bei den entsprechenden 

Behörden einholen. Die eingeholten Informationen müssen nun aber vollumfänglich Behauptungen 

stützen und sind für die Organisation nachvollziehbar und damit auch anfechtbar. 
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V. ERWEITERUNG DER 
TRANSPARENZ- 
PFLICHTEN

Gemeinnützige Organisationen sollen einen Tätigkeitsbericht sowie ihre gesellschaftsrechtliche Ver-

bundenheit mit Dritten veröffentlichen. Außerdem sollen Angaben zur Mittelherkunft, Mittelverwen-

dung und Rücklagenbildung offengelegt werden. 

• Zur Absicherung der gleichen Teilhabe am politischen Willensbildungsprozess sind auch zivilgesell-

schaftliche Organisationen Transparenzanforderungen zu unterwerfen. 

Zur Vereinheitlichung und um klare Anforderungen zu schaffen, sollten gemeinnützigen Organisa-

tionen ab einer gewissen Größe (ab Gesamteinnahmen von 1.000.000 Euro) daher eine Bilanzierung 

im Sinne eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspre-

chend der handelsrechtlichen Vorschriften §§ 238 ff. HGB veröffentlichen. 

• Die Veröffentlichungspflichten orientieren sich an den Anforderungen, denen sich eine Vielzahl von 

gemeinnützigen zivilgesellschaftlichen Organisationen bereits jetzt freiwillig unterwerden und die in 

einem inklusiven Prozess mit der Zivilgesellschaft erarbeitet wurden (vgl. Initiative Transparente Zivil-

gesellschaft). Diese gilt es nun gesetzlich abzusichern und auszubauen. 

• Der Schwerpunkt liegt auf der Rechenschaft über die Mittelherkunft und -Verwendung. Finanzströ-

me sichtbar zu machen ist ein wirksames Mittel, um sie zu kontrollierbar zu machen und unbemerkte 

Machtakkumulationen entgegenzuwirken. 

• Kleinere Organisationen können eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung und eine Vermögensaufstel-

lung veröffentlichen. 

Ergänzend sollen Großspender*innen, das heißt Spenden und Mitgliedsbeiträge über 20 % der Ge-

samteinnahmen oder 100.000 Euro, namentlich genannt werden. 

• Gemeinnützige Körperschaften sind nicht den strengen Grundsätzen der Parteienfinanzierung zu unter-

werfen, da sie nicht mit politischen Parteien im Wettbewerb stehen und daher nicht an die Chancen-

gleichheit im politischen Wettbewerb gebunden sind. Das individuelle Recht der Bürger*innen auf 

gleiche Teilhabe am politischen Willensbildungsprozess ist allerdings auch für die politische Betätigung 

von gemeinnützigen Körperschaften relevant. 
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• Die für das geplante Zuwendungsempfängerregister (§ 60b AO) bereitzustellenden Angaben sollen 

erweitert werden, um mehr Finanztransparenz zu schaffen. Das Zuwendungsempfängerregister wird 

ab dem 1. Januar 2024 beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) geführt (§ 60b AO, § 5 I 1 Nr. 47 FVG, 

jeweils n.F.). Die Einführung dieses Registers ist ein Schritt in die richtige Richtung, trägt aber in der bis-

herigen Ausgestaltung noch nicht zur Finanztransparenz bei.

• Zum anderen soll damit sichergestellt werden, dass keine verdeckte Parteienfinanzierung stattfindet 

und das Abstandsgebot zu Parteien aus § 55 Absatz 1 Nr. 1 Satz 3 AO eingehalten wird. 
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VI. ERMÖGLICHUNG 
GRENZÜBERSCHREITEN-
DER KOOPERATION  
GEMEINNÜTZIGER  
KÖRPERSCHAFTEN

Streichung des strukturellen Inlandbezuges in § 51 AO. Demnach musste die Verwirklichung der 

steuerbegünstigenden Zwecke im Ausland nicht mehr auch „zum Ansehen der Bundesrepublik 

Deutschland im Ausland beitragen“. 

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht sollte in Einklang mit den EU-Grundrechten und -werten sowie 

den Grundfreiheiten gebracht werden und ist ein erster Schritt zur dringend notwendigen Förderung 

von grenzüberschreitender gemeinnütziger Tätigkeit, Kooperation und Geldförderungen zwischen ge-

meinnützigen Organisationen innerhalb der EU.  

Europäische Körperschaften müssen für eine zulässige gemeinnützige Kooperationen mit deutschen 

Organisationen nicht mehr das gesamte Gemeinnützigkeitsrecht erfüllen, sondern nur noch ihre von 

deutschen Organisationen empfangenen Mittel für steuerbegünstige Zwecke einsetzen. Um das si-

cher feststellen zu können, soll ein Antragsrecht zur Überprüfung nach § 60a Absatz 7 AO bestehen.)

• Schon aufgrund der Kapitalverkehrsfreiheit und dem Nicht-Diskriminierungsgebot, müssen Körper-

schaften, die in anderen EU-Mitgliedsstaaten niedergelassen sind, gemeinnützigkeitsrechtlich wie 

inländische behandelt werden. Jedoch dürfen die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Steuerhoheit die 

Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit festlegen („Host Country Control Approach“).

• Die derzeitige Praxis stellt viele Organisationen vor unüberwindbare Hindernisse: Einige der Regelungen 

sind in ihrer Anwendung unklar und geforderte Nachweise können nur mit hohen Kosten und Mühen 

erbracht werden. Teilweise sind die Anforderungen europarechtswidrig. Solche Hemmnisse und Hürden 

sind abzubauen.  
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